
Einladungsfrist zu Konferenzen
Beitrag von „Nitram“ vom 12. September 2020 19:33

In RLP sagt die Konferenzordnung:

"8.1 [...] Die Einladungen mit der Tagesordnung sollen den Mitgliedern in der Regel mindestens
7 Tage vor dem vorgesehenen Konferenztermin bekanntgegeben werden. Die Einladung mit
der Tagesordnung wird in jedem Fall auch durch Aushang bekannt gemacht."

Allerdings: Eine Dienstbesprechung ist keine Konferenz. Für die DB kenne ich keine
Einladungsfrist. (In Konferenzen sind in der Regel ja auch Nicht-Lehrkräfte zu laden.)
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